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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.11.1936

Norm

StPO §46 Abs3

Rechtssatz

Bleibt der Privatankläger bei einer vertagten Verhandlung aus, deren Termin ihm in der früheren Verhandlung

mündlich bekanntgegeben wurde, so ist nach dem § 46 Abs 3 StPO anzunehmen, daß er von der Verfolgung

zurückgetreten sei.
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